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Was spricht für den Eintritt in die beE? 

•  Arbeitslosigkeit wird vermieden 

•  Sie sind weiterhin sozialversicherungspflichtig beschäftigt 

•  Jobsuche: Sie werden professionell unterstützt: beE, AfA 

 

 

Sollte während der Laufzeit der beE eine Vermittlung nicht 
klappen:  

•  Nach beE „normaler“ Bezug von Alg I 

 

Wie sieht dieser „normale“ Bezug von Alg I aus? 
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Arbeitslosengeld: Anspruchsdauer 

Die Anspruchsdauer ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich: 

Kapitel 4 / 1 

Presenter
Presentation Notes
Wenn Sie Übergangsgeld wegen einer berufsfördernden Maßnahme bezogen haben und diese Zeiten nachweisen, kann der 2-Jahres-Zeitraum auf bis zu 5 Jahre verlängert und dadurch unter Umständen eine weiter zurückliegende Beschäftigung berücksichtigt werden.Auch durch folgende Zeiten können Sie die Anwartschaftszeit erfüllen: Zeiten, in denen Sie Wehr- oder Zivildienst leisten,Zeiten, in denen Sie zusätzlichen Wehrdienst/Zivildienst leisten,Zeiten, in denen Sie Hilfeleistung im Innern (Wehrdienst/Zivildienst) leisten,Zeiten, in denen Sie wegen des Bezuges von Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld wegen medizinischer Rehabilitation, Krankentagegeld eines Unternehmens der privaten Krankenversicherung oder einer (zeitlich begrenzten) Rente wegen voller Erwerbsminderung versicherungspflichtig waren,Zeiten, in denen ein Kind bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres erzogen wurde und Sie deshalb versicherungspflichtigwaren, Pflegezeiten nach § 3 Abs. 1 PflegeZG,Zeiten der Inanspruchnahme von Wertguthaben nach §§ 7 ff SGB IV, Versicherungs- oder Beschäftigungszeiten in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) bzw. desEuropäischen Wirtschaftsraumes (EWR) oder der Schweiz. Voraussetzung für die Anerkennung derZeiten aus EU- bzw. EWR-Mitgliedstaaten ist im Allgemeinen aber, dass vor der Arbeitslosmeldung und Antragstellung zuletzt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Bundesgebiet ausgeübt worden ist. Versicherungszeiten in der Schweiz werden beideutschen Staatsangehörigen grundsätzlich wie Zeiten einer versicherungspflichtigen Beschäftigung in Deutschland behandelt. Nähere Informationen enthält das Merkblatt 20 „Arbeitslosengeld und Auslandsbeschäftigung“.
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Arbeitslosengeld: Höhe  

 

Das Alg beträgt 

67 % des pauschalierten Nettoeinkommens, 
wenn der Arbeitslose oder sein Ehegatte ein Kind hat               

  (= erhöhter Leistungssatz) 
 

60 % des pauschalierten Nettoeinkommens 
bei den übrigen Arbeitslosen 

 (= allgemeiner Leistungssatz) 

 

und wird monatlich nachträglich überwiesen. 
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Arbeitslosengeld: Ruhen 

 
Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht u.a. bei 

 

Abfindung 

Sperrzeit  

 

Nach Ablauf der beE : 

Keine Sperrzeit 
Kein Ruhen wegen Abfindung  
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Arbeitslosengeld: Sozialversicherung 

 

Während des Bezuges von Arbeitslosengeld werden Beiträge zur 
gesetzlichen  

 
 
durch die Agentur für Arbeit entrichtet. 
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Kranken- und Pflegeversicherung und 

Rentenversicherung  

Die Agentur für Arbeit kann unter bestimmten Voraussetzungen 
auch Beiträge zu Ihrer privaten Kranken- und Pflegeversicherung 
bis zur Höhe der (pauschalierten) Beiträge der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung übernehmen. 
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Die Arbeitsvermittlung in der Agentur für Arbeit 
 

 Wir bieten Ihnen ein umfassendes Erstberatungsgespräch bei Ihrem 
Arbeitsvermittler. 

 

 Wir suchen für Sie in Zusammenarbeit mit unserem Arbeitgeberservice nach 
passenden Vermittlungsvorschlägen (Zugang von monatl. ca. 2500 Stellen) 

 

 Wir nehmen Ihr Profil auf und stellen es in die Jobbörse ein. 
 

Wir ermöglichen Ihnen den Zugang zur JOBBÖRSE zur Eigenrecherche und 
Bewerbung. 
 

Wir geben Ihnen die Möglichkeit, kostenlos unsere LERNBÖRSE nutzen. 
 

Wir verfolgen mit Ihnen und der beE die gemeinsam erarbeitete Strategie 
zur Arbeitsaufnahme und arbeiten eng mit der beE zusammen.  
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weitere Informationen 

 

Internet 
 Aktuelle Informationen über Dienste und Leistungen der Agentur 

für Arbeit finden Sie auch im Internet unter 
www.arbeitsagentur.de 
 
Telefon 

 Sie erreichen uns telefonisch von Mo – Fr von 8:00 bis 18:00 Uhr 

 unter der Hotline unseres Service-Centers: 

 01801 / 555 111 * 

 * Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min 
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http://www.arbeitsagentur.de/�
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